
Gesundheitsamt 

der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
 
 
 

Gesundheitsamt  Niersteiner Straße 3  64295 Darmstadt Der Amtsarzt 
 

Flexible Arbeitszeit ohne Kernarbeitszeit Anrufe bitte: Mo.-Do. 8.00-16:00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr 
Anreise siehe: www.gesundheitsamt-dadi.de/anfahrt-lage 
Anfahrt ÖPNV: Buslinie H (Haltestelle Fliederberg), Buslinie R (Haltestelle Haardtring),  

Straßenbahnlinien 1, 6, 7 und 8 (Haltestelle Bessunger Straße) oder Südbahnhof 
Darmstadt 

Parkmöglichkeit: Parkplatz direkt vor dem Gebäude vorhanden 
 

  

Wichtige Informationen zu der Heilpraktiker-
Überprüfung für den Bereich Physiotherapie, 
Podologie, Logopädie und Ergotherapie 
 
 

Nach Nr. 5.1 der Richtlinien zur Durchführung des Heilpraktikergesetzes ist die 
Erteilung einer sektoralen Heilpraktikerlaubnis beschränkt auf die Gebiete 
neben der Psychotherapie auch für die Bereiche der Physiotherapie, der 
Logopädie, der Podologie und der Ergotherapie in Hessen möglich. 

 
- Bei antragstellenden Personen, welche über die grundständige Ausbildung 

hinaus eine staatlich anerkannte oder gleichwertige Fort- oder 
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen haben, durch welche 
insbesondere die nachzuweisenden Kenntnisse zur Erstellung einer (Erst-) 
Diagnose in Abgrenzung zur Tätigkeit der Ärzte und der allgemein als 
Heilpraktiker tätigen Personen auf dem beabsichtigte Tätigkeitsgebiet, 
sowie in Berufs- und Gesetzeskunde, abgedeckt sind, kann auf den 
schriftlichen Teil der Überprüfung verzichtet werden. Insoweit soll die 
mündlich-praktische Überprüfung auf Kenntnisse und Fähigkeiten 
beschränkt werden, mit denen die antragstellende Person zeigt, dass sie in 
der Lage ist, die Lücke zwischen der vorhandenen Berufsqualifikation und 
der eigenverantwortlichen Ausübung der Heilkunde zu schließen. 

 
- Nach den Umständen des Einzelfalles kann auch auf den mündlich-

praktischen Teil der Überprüfung verzichtet werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die antragstellende Person ein 
Hochschulstudium im In- oder Ausland abgeschlossen hat, dessen Inhalte 
in Theorie und Praxis das beabsichtigte Tätigkeitsfeld vollständig abdecken 
und wenn eine Lücke zwischen der vorhandenen Berufsqualifikation und 
der eigenverantwortlichen Ausübung der Heilkunde nicht erkennbar ist. 

 
 
 
 
Darmstadt, den 09.03.2026 


